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504/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten August Wöginger, Dr. Dagmar Belakowitsch, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.11.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.11.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), 
BGBl. Nr. 218/1975, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 56/2018 wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. § 12b Z 1 lautet:  

§ 12b. Ausländer werden zu einer Beschäftigung als 
Schlüsselkraft zugelassen, wenn sie 

 § 12b. Ausländer werden zu einer Beschäftigung als 
Schlüsselkraft zugelassen, wenn sie 

 1. die erforderliche Mindestpunkteanzahl für die in 
Anlage C angeführten Kriterien erreichen und 
für die beabsichtigte Beschäftigung ein 
monatliches Bruttoentgelt erhalten, das 
mindestens 50 vH oder, sofern sie das 
30. Lebensjahr überschritten haben, mindestens 
60 vH der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 
gemäß § 108 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. 
Nr. 189/1955, zuzüglich Sonderzahlungen 
beträgt, oder 

 „1. die erforderliche Mindestpunkteanzahl für die in 
Anlage C angeführten Kriterien erreichen und 
für die beabsichtigte Beschäftigung ein 
monatliches Bruttoentgelt erhalten, das 
mindestens 50 vH oder, sofern sie das 30. 
Lebensjahr überschritten haben, mindestens 
60 vH der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 
gemäß § 108 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. 
Nr. 189/1955, zuzüglich Sonderzahlungen 
beträgt, oder“ 

 1. die erforderliche Mindestpunkteanzahl für die in 
Anlage C angeführten Kriterien erreichen und 
für die beabsichtigte Beschäftigung ein 
monatliches Bruttoentgelt erhalten, das 
mindestens 50 vH oder, sofern sie das 30. 
Lebensjahr überschritten haben, mindestens 
60 vH der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 
gemäß § 108 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. 
Nr. 189/1955, zuzüglich Sonderzahlungen 
beträgt, oder 

 2. Im § 27a Abs. 3 Z 1 wird nach der Wortfolge 
„Daueraufenthaltskarte für Angehörige eines EWR-
Bürgers“ die Wortfolge „oder eine 
Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern 
transferierter Arbeitnehmer (“ICT„) oder eine 
Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.11.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.11.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
transferierter Arbeitnehmer (“mobile ICT„) oder eine 
Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ gemäß 
§ 69 Abs. 3 NAG mit Zugang zum Arbeitsmarkt“ 
eingefügt. 

(3) Die nach dem NAG zuständige Behörde hat der 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice zur 
Erfüllung der ihr gemäß § 30 Abs. 2 des 
Arbeitsmarktservicegesetzes – AMSG, BGBl. Nr. 
313/1994, obliegenden Aufgaben jeweils bis zum 15. 
eines Monats folgende Daten automationsunterstützt in 
einer für das Arbeitsmarktservice technisch geeigneten 
Form kostenlos zu übermitteln: 

 (3) Die nach dem NAG zuständige Behörde hat der 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice zur 
Erfüllung der ihr gemäß § 30 Abs. 2 des 
Arbeitsmarktservicegesetzes – AMSG, BGBl. Nr. 
313/1994, obliegenden Aufgaben jeweils bis zum 15. 
eines Monats folgende Daten automationsunterstützt in 
einer für das Arbeitsmarktservice technisch geeigneten 
Form kostenlos zu übermitteln: 

 1. Namen, Geburtsdatum, Geschlecht und 
Staatsangehörigkeit aller Ausländer, die im 
Vormonat eine „Rot-Weiß-Rot – Karte“, eine 
„Blaue Karte EU“, eine „Rot-Weiß-Rot – Karte 
plus“, eine „Niederlassungsbewilligung – 
Künstler“ gemäß § 43a NAG, einen 
Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ oder 
„Daueraufenthalt – EU“ oder eine 
Aufenthaltskarte oder Daueraufenthaltskarte für 
Angehörige eines EWR-Bürgers erhalten haben 
und 

  1. Namen, Geburtsdatum, Geschlecht und 
Staatsangehörigkeit aller Ausländer, die im 
Vormonat eine „Rot-Weiß-Rot – Karte“, eine 
„Blaue Karte EU“, eine „Rot-Weiß-Rot – Karte 
plus“, eine „Niederlassungsbewilligung – 
Künstler“ gemäß § 43a NAG, einen 
Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ oder 
„Daueraufenthalt – EU“ oder eine 
Aufenthaltskarte oder Daueraufenthaltskarte für 
Angehörige eines EWR-Bürgers oder eine 
Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer (“ICT„) oder eine 
Aufenthaltsbewilligung als mobiler 
unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer (“mobile ICT„) oder eine 
Aufenthaltsbewilligung 
„Familiengemeinschaft“ gemäß § 69 Abs. 3 
NAG mit Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten 
haben und 

 3. Dem § 34 wird folgender Abs. 46 angefügt:  

 „(46) § 12b Z 1, § 27a Abs. 3 Z 1 und die Anlage C 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 
treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft und sind auf 

(46) § 12b Z 1, § 27a Abs. 3 Z 1 und die Anlage C 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2018 treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft und 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.11.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.11.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 
31. Dezember 2018 ereignen.“ 

sind auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 
31. Dezember 2018 ereignen. 

 4. Anlage C lautet:  

Anlage C „Anlage C Anlage C 

Zulassungskriterien für sonstige Schlüsselkräfte 
gemäß § 12b Z 1 

 

Zulassungskriterien für sonstige Schlüsselkräfte 
gemäß § 12b Z 1 

Zulassungskriterien für sonstige Schlüsselkräfte 
gemäß § 12b Z 1 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.11.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.11.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

Kriterien Punkte 

Qualifikation maximal 
anrechenbare 

Punkte: 30 

abgeschlossene Berufsausbildung 
oder spezielle Kenntnisse oder 
Fertigkeiten in beabsichtigter 
Beschäftigung 

 
20 

allgemeine Universitätsreife im 
Sinne des § 64 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I 
Nr. 120 

 
25 

Abschluss eines Studiums an einer 
tertiären Bildungseinrichtung mit 
dreijähriger Mindestdauer 

 
30 

  

ausbildungsadäquate 
Berufserfahrung 

maximal 
anrechenbare 

Punkte: 10 

Berufserfahrung (pro Jahr) 
Berufserfahrung in Österreich (pro 
Jahr) 

2 
4 

  

Sprachkenntnisse maximal 
anrechenbare 

Punkte: 15 

Deutschkenntnisse zur elementaren 
Sprachverwendung auf einfachstem 
Niveau oder 
Englischkenntnisse zur 
selbständigen Sprachverwendung 
 
Deutschkenntnisse zur vertieften 
elementaren Sprachverwendung 
oder 
Englischkenntnisse zur vertieften 
selbständigen Sprachverwendung 

 
 

10 
 
 
 
 
 

15 

Kriterien Punkte 

Qualifikation maximal 
anrechenbare 

Punkte: 30 

abgeschlossene Berufsausbildung 
oder spezielle Kenntnisse oder 
Fertigkeiten in beabsichtigter 
Beschäftigung 

20 

allgemeine Universitätsreife im 
Sinne des § 64 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I 
Nr. 120 

25 

Abschluss eines Studiums an einer 
tertiären Bildungseinrichtung mit 
dreijähriger Mindestdauer 

30 

  

ausbildungsadäquate 
Berufserfahrung 

maximal 
anrechenbare 

Punkte: 20 

Berufserfahrung (pro Jahr) 
Berufserfahrung in Österreich (pro 
Jahr) 

2 
4 

  

Sprachkenntnisse Deutsch maximal 
anrechenbare 

Punkte: 15 

Deutschkenntnisse zur elementaren 
Sprachverwendung auf einfachstem 
Niveau 
Deutschkenntnisse zur vertieften 
elementaren Sprachverwendung 
Deutschkenntnisse zur 
selbständigen Sprachverwendung 

5 
 
 

10 
 

15 

Kriterien Punkte 

Qualifikation maximal 
anrechenbare 

Punkte: 30 

abgeschlossene Berufsausbildung 
oder spezielle Kenntnisse oder 
Fertigkeiten in beabsichtigter 
Beschäftigung 

20 

allgemeine Universitätsreife im 
Sinne des § 64 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I 
Nr. 120 

25 

Abschluss eines Studiums an einer 
tertiären Bildungseinrichtung mit 
dreijähriger Mindestdauer 

30 

  

ausbildungsadäquate 
Berufserfahrung 

maximal 
anrechenbare 
Punkte: 1020 

Berufserfahrung (pro Jahr) 
Berufserfahrung in Österreich (pro 
Jahr) 

2 
4 

  

Sprachkenntnisse Deutsch maximal 
anrechenbare 

Punkte: 15 

Deutschkenntnisse zur elementaren 
Sprachverwendung auf einfachstem 
Niveau oder Englischkenntnisse zur 
selbständigen Sprachverwendung 
 
Deutschkenntnisse zur vertieften 
elementaren Sprachverwendung 
oder 
Englischkenntnisse zur vertieften 
selbständigen Sprachverwendung 
Deutschkenntnisse zur 

105 
 
 
 
 

1510 
 
 
 
 

15 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.11.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.11.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
  

Alter maximal 
anrechenbare 

Punkte: 20 

bis 30 Jahre 
bis 40 Jahre 

20 
15 

  

Summe der maximal 
anrechenbaren Punkte 
Zusatzpunkte für 
Profisportler/innen und 
Profisporttrainer/innen 

75 
 

20 

erforderliche 
Mindestpunkteanzahl 

50 

 

  

Sprachkenntnisse Englisch maximal 
anrechenbare 

Punkte: 10 

Englischkenntnisse zur vertieften 
elementaren Sprachverwendung 
Englischkenntnisse zur 
selbständigen Sprachverwendung 

5 
 

10 

Alter maximal 
anrechenbare 

Punkte: 15 

bis 30 Jahre 
bis 40 Jahre 

15 
10 

  

Summe der maximal 
anrechenbaren Punkte 
Zusatzpunkte für 
Profisportler/innen und 
Profisporttrainer/innen 

90 
 

20 

erforderliche 
Mindestpunkteanzahl 

55“ 

 

selbständigen Sprachverwendung 

  

Sprachkenntnisse Englisch maximal 
anrechenbare 

Punkte: 10 

Englischkenntnisse zur vertieften 
elementaren Sprachverwendung 
Englischkenntnisse zur 
selbständigen Sprachverwendung 

5 
 

10 

Alter maximal 
anrechenbare 
Punkte: 2015 

bis 30 Jahre 
bis 40 Jahre 

2015 
1510 

  

Summe der maximal 
anrechenbaren Punkte 
Zusatzpunkte für 
Profisportler/innen und 
Profisporttrainer/innen 

7590 
20 

erforderliche 
Mindestpunkteanzahl 

5055 
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